
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2007/12/11 40R273/07d
 JUSLINE Entscheidung
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Norm

MRG §30 Abs2 Z3 Fall1

ABGB §1118 Fall1

Rechtssatz

Wenn eine Gefährdung der Substanz des Hauses und seiner Holzdecken wegen der fehlenden Feuchtigkeitsabdichtung

unterhalb des vom Mieter einst errichteten Bades nur unter bestimmten Gegebenheiten nicht auszuschließen ist, die

aber nie vorlagen, ist der Kündigungsgrund des nachteiligen Gebrauchs nicht verwirklicht. Nach vielen Jahren trat

infolge Rohrbruchs in der Wand, nicht aber durch die Badezimmerbenützung ein Wasserschaden auf.
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